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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte  Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1828-302 „Grebiner See, Schluensee und Schmarkau“  

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie  
 
von besonderer Bedeutung: 

 
3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 
           leuchteralgen 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  

oder Hydrocharitions  
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
 
1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
4056   Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) 
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung naturnaher, sauberer, oligo- bis mesotropher, basenreicher Klarwasserseen 
einschließlich der zugehörigen naturnahen oder der natürlichen Entwicklung überlassenen, 
z.T. bewaldeten Ufer- und Verlandungsbereiche, Stillwasserbuchten, Steilhänge, 
Seeterrassen und deren Abbruchkanten, sowie der Inseln und Halbinseln und der sonstigen 
unmittelbar an die Gewässer angrenzenden für den Naturschutz wichtigen Kontaktbiotope. 
Insbesondere im Mündungsbereich der Schmarkau in den Behler See sind großflächig 
ungestörte Bereiche u.a. als Lebensraum des Fischotters zu erhalten.  
 
2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen 
und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  
           Armleuchteralgen 
Erhaltung  

 nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

 biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

 der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässer- und 
Mündungsbereiche und ausgebildeten Vegetationszonierungen, 

 meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 

 der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, 

 möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  

oder Hydrocharitions  
Erhaltung 
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 natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

 eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

 von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

 der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  

 der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -
vermoorung,  

 der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 

 der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Erhaltung 

 naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 der bekannten Höhlenbäume, 

 der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, Alt- und Veteranbaumbestände 
insbesondere an Waldrändern und Seeufern, feucht-quellige bis nasse Senken und 
Mulden, Aushagerungsstellen, Steilhänge, Hochstaudenfluren) und der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

 weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 
 
1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 
Erhaltung 

 sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat vegetationsarmer sandig-
kiesiger Brandungsufer in Seen, 

 barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 

 möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

 von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 
Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 

 bestehender Populationen. 
 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 

 großräumig vernetzter Systeme von Fließ- oder Stillgewässern mit weitgehend 
unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

 naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich 
strukturierten Ufern, 

 der Durchgängigkeit der Gewässer, 

 der natürlichen Fließgewässerdynamik, 

 einer gewässertypischen Fauna (Muschel-, Krebs- und Fischfauna) als 
Nahrungsgrundlage, 

 bestehender Populationen. 
 
4056   Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) 
Erhaltung 
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 natürlicher Lebensräume wie meso- bis eutrophe Seen, klare wasserpflanzenreiche 
Altgewässer und Kalkflachmoore sowie der Sekundärlebensräume wie nährstoffarme, 
wasserpflanzenreiche Gräben und Torfstiche in der Kulturlandschaft,  

 naturnaher Röhrichtgürtel und Verlandungsbereiche der Seen, 

 unterseeischer Characeenwiesen und Wasserpflanzenbestände in Seen, 

 naturnaher Niedermoore und Sümpfe im Bereich oligo- bis mesotropher, vergleichsweise 
basenreicher, oft kalkhaltiger nass-feuchter oder quelliger Moor- und Gleyböden 
(Kalkflachmoore) und ihres natürlichen Wasserregimes, 

 sonnendurchfluteter, nährstoffarmer und wasserpflanzenreicher Flachwasserbereiche in 
Altgewässern und Weihern, 

 von Sekundärlebensräumen wie Gräben durch extensive Grabenpflege unter 
Vermeidung der weiteren Absenkung des Grundwasserspiegels, 

 bestehender Populationen in den natürlichen Lebensräumen durch die möglichst 
ungestörte und naturnahe Entwicklung der Habitate. 

 


